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Geme,nde Kappel am Albis 

Betroffene Gemeinderat Kappel am Albis Lindenfeld 2a, 8926 Kappel am Albis 
Gemeinderat Steinhausen Bahnnofstrasse 3, Postfach 164, 6340 Steinhausen 

Massgebende - Schutzzonenplan Grundwasserfassung Oberwald 1.1000 vom 1. November 2018 
Unterlagen 	Schutzzonenreglement Grundwasserfassung Oberwald vom 11. März 2019 

Festsetzungsoeschluss Gemeinderat Kappel am Albis vom 20. Mai 2019 

Ergünzende - «Grundwasserfassung Oberwald, Steinhausen/ZG — Hydrogeologischer Bericht zur 
Unterlagen 	Konzessionserneuerung» (Nr, 18 135), Magma AG, Zurich, vom 20. September 2018 

Heurtelung Genehmigung der Grundwasserschutzzonen 

ZSiCrsiMSU 
Mit Versanddatum vom 23. Mai 2019 reichte die Gemeinde Kappe! am Albis die Schutzzo-
nenakten der Grundwasserfassung Oberwald der Wasserversorgung der Gemeinde Stein-
hausen zur Genehmigung ein. 

L5rtu\seigunoan 
Oeurehoutgting dop Orruundlemstmirochauegacrecen 
Mit Verfügung der Baudirektion Nr 452/1995 wurden die Grundwassorschutzzonen urn das 
Pumpwerk Oberwald genehmigt. Im Rahmen der Konzossionserneuerung wurden die 
Grundwasserschutzzonen und das Reglement überprüft und den gültigen Bestimmungen 
angepasst Im Auftrag der Gemeinde Steinhausen erarbeitete die Magma AG, Zürich, im 
hydrogeologischen Bericht vom 20. September 2018 die Schutzzonenempferilungen für die 
Grundwassorfassung Oberwald. Das Amt für Abfall, Wasser, Lnergie und Luft nahm am 9 
Oktober 2018 im Sinne einer Vorprüfung zu den Schutzzonenvorschlägen Stellung. 

Die Schutzzonen Oberwald tangieren auch die Gemeinden Baar/ZG und Steinhausen/ZG. 
Im Kanton Zug wurden die Grundwasserschutzzonen durch das Amt für Umweltschutz 
(AfU) geprüft und gutgeheissen. Sie werden nach der öffentlichen Auflage durch das AfU 
genehmigt werden. 

Mit Beschluss vom 20. Mai 2019 hob der Gemeinderat Kappe' am Albis seinen Festset-
zungsbeschluss vom 16. Januar 1995 auf und setzte die überarbeiteten Grundwasser- 
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schutzzonen neu fest und erliess das entsprechende Schutzzonenreglement Mit den 
Grundwasserschutzzonen und dem erlassenen Schutzzonenreglement sind der Schutz 
und die gewässerschutzrechtliche Erhaltung der Grundwasserfassung Oberwald gewähr-
leistet. Der Genehmigung der Schutzzonen gemäss § 35 des Einführungsgesetzes zum 
Gewässerscnutzgesetz vom 8. Dezember 1974 (EG GSchG) steht demnacn nichts entge-
gen 

Gemäss der kantonalen Verordnung uber den Katastei der öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschrankungen (KÖREBKV) vorn 27. Juni 2012 sind die Aufhebung, Neufestsetzung 
und die Genehmigung der Schutzzonen nach Inkrafttreten im ÖREB-Kataster naenzufüh-
rten. Mit der Einführung des ÖREB Katasters st eine Anmerkung der überarbeiteten 
GrundwasserschtPzonen im Grundbuch hinfailig Eine allfällige bestehende Aernerkung 
der aufgehobenen Grundwasserschutzzonen gestützt auf § 36 EG GSchG ist im Grund-
buch löschen zu lassen. 

Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit Eintritt der 
Rechtskraft der Genehmigung in Kraft. Der Gemeinderat Kappel am Albis hat dem Amt für 
Abfall Wasser, Energie und Luft sowie allen betroffenen Grundeigentumern umgehend die 
Rechtskraftbescheinigung für die Genehmigungsvertugung zuzustellen sowie alle betroffe-
nen Grundeigentümer umgehend schriftlich über das Datum des Inkrafttretens (Datum der 
Rechtskraftbescheinigung) zE orientieren. 

Gemäss § 7 EG GSchG obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des 
Schutzzonenreglements dem Gemeinderat Kappel am Albis auf seinem Gemeindegebiet. 

wout7r.j:iic_gü 

P, GormehreUewinz darr ©Twindemsoeu.sichemzoren 
1. Die mit. Verfügung der Baudirektion Nr 452/1995 erfolgte Genehmigung der Grund - 

vvasserschutzionen um das Pumpwerk Oberwald wird aufgehoben. 

2. Die mit Beschluss des Gemeinderates Kappel am Alois vorn 20. Mai 2019 festgesetz-
ten, erneuerten Schutzzonen um die Grundwasserfassung Oberwald der Gemeinde 
Steinhausen und das entsprechende Schutzzonenreglement werden genehmigt. 

3. Dur Gemeinderat Kappel am Albis wird eingeladen, die Genehmigung der Grundwas-
serschutzzonen um aas Pumpwerk Oherwald zusammen mit il;einem Festsetzungsbe-
schluss im Amtsblatt des Kantons Zürich mit folgendem Text öffentlich bekannt zu ma 
chen. 

«Genehmigung GrundwaJserschutzzonen Pumpwerk Oberwald der Gemeinde 
Steinhausen 
Kappet am Albis Gestützt auf Art. 20 des Bundesgesetzes über den Schutz der Ge-
tvässer und § 35 tos Etnführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz hat das Amt 
für Abfall, Wasser Energie und Luft mit Verfügung 4orn  Q 	),Ddie  mit Beschluss 
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des Gemeinderates Kappe! am Albis vom 20. Mai 2019 festgesetzten, erneuerten 
Grundwasserschutzzonen um die Grundwasserfassung Oberwald und das entspre-
chende Reglement genehmigt. 

Gegen diese Verfügungen kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, 
beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. 
Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen Die ange-
rufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Mate-
rielle und fonmile tilbJhcide der Rekursinsializ sind kostenpflichtig die Kosten nal 
die im Verfahren unterliegende Partei zu traderf Die Akten könn(?n i °in   28". C AA" 
bis  2.e..n. -(9  auf der Gemeinderatskanzlei Kappet, Lindenfela 2a, 892b Kappet am 
Albis, eingesehen weiden.» 

4. Der Gemeinderat Kappe! am Albis wird eingeladen, die vorliegende Verfügung sowie 
die massgebenden Unterlagen den betroffenen Grundeigentümern eingeschrieben zu-
zustellen sowie die massgebenden und ergänzenden Unterlagen während der Re-
kursfrist auf der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht aufzulegen. 

5. Der Schutzzonenplan und das entsprechende Reglement treten mit Eintritt der 
Rechtskraft der Genehmigung des Amtes tür Abfall, Wasser Energie und Luft in Kraft. 

Der Gemeinderat Kappet am 4‘lbis wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft dem 
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft die Rechtskraftbescheinigung für die Geneh-
migungsverfügung zuzustellen sowie alle betroffenen Grundeigentümer umgehend 
schriftlich über das Datum des Inkrafttretens (Datum der Rechtskraftbescheinigung) zu 
orientieren. 

7. Der Gemeinderat Kappe! am Albis wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft eine 
allfullige Anmerkung der alten Grundwasserschutzzonen im Grundbuch bei den betref-
fenden Grundstücken löschen zu lassen. 

8. Die Walter Willa Ingenieure, Arfollem an3Alhis, wird als katasterführendo Stelle einge-
laden, nach Eintritt der Rechtskraft die ürenawasserschutzzonen im ÜREB-Kataster 
nachzuführen und den Vollzug dem Amt für Abfall. Wasser, Energie und Luft, Stamp-
fenbachstrasse 14, Postfach, 8090 Zurich, zu melden. 

9 	Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pächter, Mieter oder 
Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über die ent-
sprechendun Nutzungsbeschränkungen in den Grundwasserschutzzonen zu inforrne-
ren. 

00. Gebühiren 
Gestützt auf .§:! 2 und 4 ff. der Gebührenverordnung zum Vollzug des Umweltrechts wer-
den für diese Verfügung und den Aufwand seit dem 9. Oktober 2018 die Gebühren wie 
folgt festgesetzt und mit separav,er Rechnung verrechnet. 
Rechnungsadresse.  Gemeinde Steinhausen, Bahnhofstrasse 3 Postfach 164, 6340 Stein-
hausen 
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Staatsgebühr: Fr. 529.60 (Konto 104 181 / 85284.61.000) 
Ausfertigungsgebühr: Fr.  96 00 (Konto 104 181 / 85284 61 000) 

Vcgialk FF% 620.60 

HB. ReechesmoreteDbüllehrtumn 
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim 
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben 
werden. Die in dreifacher Ausführung e•nzureictiende Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Der :argefechtene Entscheid ist oeizulegen Die angerufe - 
nen Beweismittel sin i genau zu bezeichnen und, soweit möglich. beizulegen. Materielle 
und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Ver-
fahren unterliegende Partei zu tragen. 

BV. Bi115.2üüdümcrog elBm 
Gemeinderat Kappe' am Albis Lindenfeld 2a, 8926 Kappel am Albis (für sich, zu Han- 
den aller Grundeigentümer sowie nach Eintritt der Rechtskraft zu Handen des Grund- 
buchamtes Affoltern, Bannhofpiatz 9, 8910 Aftoltern am Albis), Beilagen: 
- massgebende Unterlagen (im Doppel, inkl. Grundeigentümer) 
- ergänzende Unterlagen 
- Genehmigungsverfügung m t Originalunterschrift fur das Grundbuchamt 
nemeinderat Steinhaueen, Bahnhofstrasse 3, Postfach 164, 6340 Steinhausen, 
Beilagen (im Doppel): 
- massgebende Unterlagen 
Walter Willa, Ingenieure für Geomatik Planung Werke Obstgartenstrasse 12, 8910 
Affoltern am Albs% Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 
Amt für Umweltschutz. Aabachstrasse 5, 6300 Zug. Beilagen: 
- massgebende Unterlagen (im Doppel) 
Baudirektion, Generalsekretariat, Finanzen + Controlling 
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Im Auftrag des Amtscnefs: 

Gewässerschutz 
Grundwasser und Wasserversorgung 

Versand  0 3. Juni 2019 

113 kraftbesch einigung 
Gegen diesen Beschluss ist bis heui.-
lc...1m Baurekursgericht kein Recht:7-
:Ate! eingelegt werden. 
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Kanton Zürich 
Anntsbiatt 

Rubrik: Weitere kommunale Bekanntmachungen 
Unterrubrik: Weitere Bekanntmachung 
Publikationsdatum: KABZH - 09.08.2019 
Meldungsnummer: KO-ZH05-0000000530 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle: 
Gemeinde Kappe! a.A., Lindenfeld 2a, 8926 Kappel am Albis 

Genehmigung Grundvvasserschutzzonen Pumpwerk Oberwald der Gemeinde Steinhau-
sen und Kappel am Alibis 

Betrifft: 8926 Kappe! am Albis 

Gestützt auf Art. 20 des Bundesgesetzes über den Schutz der 
Gewässer und § 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässer-
schutzgesetz hat das Amt für Abfall, Wasser, Energie und 
Luft mit Verfügung vom 3. Juni 2019 die mit Beschluss des 
Gemeinderates Kappel am Albis vom 20. Mai 2019 festge-
setzten, erneuerten Grundwasserschutzzonen und die 
Grundwasserfassung Oberwald und das entsprechende Re-
glement genehmigt. 
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Pu-
blikation an gerechnet, beim Baurekursgericht, Postfach, 
8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die in 
dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die ange-
fochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Be-
weismittel sind genau zu bezeichnen uns soweit möglich 
beizulegen. Materielle und formelle Entscheide der Rekurs-
instanz sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren 
unterliegende Partei zu tragen. Die Akten können vom 9. 
August 2019 bis 9. September 2019 auf der Gemeinderats-
kanzlei Kappel am Albis, Lindenfeld 2a, 8926 Kappe! am Al-
bis, eingesehen werden. 
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